
Steuerliche Initiativen der Bundesregierung 
 
 
• Erbschaft und Schenkungsteuer  

wird reformiert 
 
Bereits am 20.11.2007 stellte das Bundesfinanzmi-
nisterium den Entwurf des geplanten Erbschaft- und 
Bewertungsgesetzes vor. Der Entwurf zielte auf eine 
realitätsgerechte Bewertung aller Vermögens-
klassen nach Verkehrswerten.  
Am 6.11.2008 einigten sich die Regierungsparteien 
nach langen, zähen Verhandlungen auf die Reform, 
deren Inkrafttreten für den 1.1.2009 vorgesehen ist. 
Nachfolgend soll ein erster Überblick über das Re-
formpaket gegeben werden. 
 
Freibeträge: Witwer und Witwerinnen, eingetrage-
ne Lebenspartner sowie Kinder des Erblassers wer-
den von der Erbschaftsteuer für selbst genutzte Im-
mobilien befreit, solange sie diese mindestens 10 
Jahre lang selbst nutzen. Bei Kindern darf die Wohn-
fläche nicht mehr als 200 m2 betragen, um von der 
Befreiung profitieren zu können. Kommt es in diesen 
10 Jahren zu einer Vermietung bzw. Verpachtung, 
einem Verkauf oder zu einer Nutzung des ererbten 
Wohneigentums als Zweitwohnsitz, fällt Erbschafts-
teuer – je nach Wert des Hauses von 7 %  bis 30 % – 
an.  
 
Die persönlichen Freibeträge werden in der Steuer-
klasse I von 307.000 auf 500.000 Euro für Ehegat-
ten, von 205.000 auf 400.000 Euro für jedes Kind 
und von 51.200 auf 200.000 Euro für jeden Enkel 
angehoben. Für die übrigen Personen der Steuerklas-
se I, im Wesentlichen die Urenkel und weitere Ab-
kömmlinge des Erblassers oder Schenkers sowie für 
die Eltern des Erblassers, bleiben Erwerbe in Höhe 
von 100.000 Euro und für Personen der Steuerklasse 
II und III in Höhe von 20.000 Euro steuerfrei. Einge-
tragene Lebenspartner (zwei Personen gleichen Ge-
schlechts) erhalten einen Freibetrag in Höhe von 
500.000 Euro, werden aber nach Steuerklasse III be-
steuert. 
 

Steuersätze: Die Erbschaftsteuer soll nach 

folgenden Prozentsätzen erhoben werden: 

Prozentsatz in der 

Steuerklasse 

Wert des steuerpflich-
tigen Erwerbs bis ein-
schließlich Euro: I II III 

75.000 7 30 30 

300.000 11 30 30 

600.000 15 30 30 

6.000.000 19 30 30 

13.000.000 23 50 50 

26.000.000 27 50 50 

über 26.000.000 30 50 50 

Unternehmensnachfolge: Insbesondere bei kleinen 
und mittelständischen Unternehmen soll der Be-
triebsübergang steuerfrei bleiben, soweit die Ar-
beitsplätze im Betrieb erhalten werden. Für Firmen-
erben wird es zukünftig zwei Optionen geben, deren 
Wahl bindend ist, d. h. nachträglich nicht revidiert 
werden kann. 
 
Option 1: Firmenerben, die den ererbten Betrieb im 
Kern sieben Jahre fortführen, werden von der Be-
steuerung von 85 % des übertragenen Betriebsver-
mögens verschont, vorausgesetzt, die Lohnsumme 
beträgt nach sieben Jahren nicht weniger als 650 % 
der Lohnsumme zum Erbzeitpunkt. Daneben darf der 
Anteil des Verwaltungsvermögens am betrieblichen 
Gesamtvermögen (z. B. Dritten zur Nutzung überlas-
sene Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten, Anteile an Kapitalgesell-
schaften, Wertpapiere u. ä.) höchstens 50 % betra-
gen. 
 
Option 2: Firmenerben, die den ererbten Betrieb im 
Kern zehn Jahre fortführen, werden komplett von der 
Erbschaftsteuer verschont, vorausgesetzt, die Lohn-
summe beträgt nach 10 Jahren nicht weniger als 
1000 % der Lohnsumme zum Erbzeitpunkt. Daneben 
darf der Anteil des Verwaltungsvermögens am be-
trieblichen Gesamtvermögen höchstens 10 % betra-
gen. 
 
Zur Vermeidung des sog. „Fallbeileffekts“ ist vorge-
sehen, die Erbschaftsteuer pro Jahr der Betriebsfort-
führung bei Option 1 im Umfang von 14,28 % und 
bei Option 2 im Umfang von 10 % entfallen zu las-
sen.  
 
Ausnahmen: Einzelunternehmen, die ausschließlich 
vom Unternehmer selbst, ohne Arbeitnehmer betrie-
ben werden, und Unternehmen sowie Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft mit höchstens zehn Ar-
beitnehmern unterliegen nicht dem Verschonungspa-
rameter Lohnsumme, sondern nur den allgemeinen 
Behaltensregelungen. 
 
Nachversteuerung: Die Betriebsveräußerung/-
aufgabe oder Teilveräußerung sowie Veräuße-
rung/Entnahme von wesentlichen Betriebsgrundla-
gen innerhalb des Behaltenszeitraums führen in dem 
entsprechenden Umfang zum Wegfall der Verscho-
nung, es sei denn, es erfolgt in zeitlichem Zusam-
menhang eine Reinvestition in diesem Umfang im 
Betrieb (Reinvestitionsklausel). Überentnahmen füh-
ren in ihrem Umfang zum Wegfall der Verschonung.  
 
Anmerkung: Sonderregelungen sollen u. a. für Be-
triebsverpachtungen und Wohnungsunternehmen 
gelten. 



Das Gesetz war nach Ausarbeitung dieses Informati-
onsschreibens noch nicht endgültig verabschiedet, 
sodass es eventuell noch zu Änderungen kommen 
kann. Selbstverständlich werden wir Sie über dieses 
Informationsschreiben weiter auf dem Laufenden 
halten. 
Die Neuregelungen können für den Einzelnen von 
Vor- wie auch von Nachteil sein, sie sind in jedem 
Fall kompliziert. Ein schnelles Handeln kann Steuern 
sparen. Betroffene Steuerpflichtige sollten sich 
von uns in jedem Fall umgehend beraten lassen! 
 
 
• Maßnahmenpaket zur Überwindung der 

Konjunkturschwäche 
 
Die Bundesregierung hat am 5.11.2008 ein Maß-
nahmenpaket zur raschen Überwindung der Kon-
junkturschwäche und zur Sicherung von Arbeitsplät-
zen beschlossen. Die meisten Maßnahmen sind für 
die nächsten zwei Jahre vorgesehen. Dazu zählen u. 
a: 
 
• Degressive Abschreibungen: Für bewegliche 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird eine 
degressive Abschreibung in Höhe von 25 % ab 
dem 1.1.2009 wiedereingeführt. Sie ist auf zwei 
Jahre befristet.  

• Sonderabschreibungen: Kleinere und mittlere 
Unternehmen können zusätzlich zur degressiven 
Abschreibung auch Sonderabschreibungen nut-
zen. Die dafür relevanten Betriebsvermögens- 
und Gewinngrenzen werden auf 335.000 Euro, 
175.000 Euro bzw. 200.000 Euro erhöht.  

• Handwerkerleistungen besser absetzbar: Bei 
den sog. haushaltsnahen Dienstleistungen wird 
der Steuerbonus für Instandhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen von 600 Euro auf 
1.200 Euro (20 % von 6.000 Euro) verdoppelt. 
Zwei Jahre nach Inkrafttreten soll überprüft wer-
den, ob die verbesserte Absetzbarkeit wirksam 
ist. 

• Kfz-Steuer für Neuwagen: Nach derzeitigen 
Plänen sollen Käufer von umweltfreundlichen 
Pkw, die sie binnen sechs Monaten anschaffen, 
zwei Jahre lang von der Kfz-Steuer befreit wer-
den. Danach soll geprüft werden, ob nur noch be-
sonders umweltfreundliche Fahrzeuge von der 
Steuerbefreiung profitieren können. 

 
Zu den weiteren Maßnahmen, die der Abschwächung 
der Konjunktur gegensteuern sollen, gehören u. a. 
eine stärkere Förderung des CO2-Gebäudesanie-
rungsprogramms, ein Sonderprogramm für berufsbe-
gleitende Weiterbildung, die Verlängerung des 
Kurzarbeitergeldes auf 18 Monate, die Finanzierung 
von Infrastrukturmaßnahmen, die Beschleunigung 
von Verkehrsinvestitionen, die stärkere Förderung 
von Innovationen, Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien usw. 

 
Anmerkung:  Grundsätzlich sollten Sie prüfen, ob es 
sinnvoll ist, Investitionen wie die Anschaffung von 
Maschinen und Anlagen in das Jahr 2009 zu ver-
schieben, um in den Genuss der degressiven Ab-
schreibung bzw. der Sonderabschreibung zu gelan-
gen. Durch die Anhebung der Gewinngrenze für 
Freiberufler auf 200.000 Euro profitieren diese u. U. 
wieder von der Sonderabschreibung bzw. den Inves-
titionsabzugsbetrag.  
Aber auch bei der Inanspruchnahme von Handwer-
kerleistungen sollten Sie überlegen, ob diese nicht 
besser erst im Jahr 2009 in Angriff genommen wer-
den, wenn das Abzugsvolumen von 600 Euro (20 % 
von 3.000 Euro) in diesem Jahr schon verbraucht ist 
oder diese Grenze übersteigen würde. 
 
 

• Verbesserungen für Familien  
 beschlossen 
 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von 
Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen sollen 
Familien gestärkt und private Haushalte als Arbeit-
geber oder Auftraggeber besser unterstützt werden. 
Dazu sind folgende Maßnahmen vorgesehen. 
 
Familienförderung:  Das Kindergeld wird ab 
1.1.2009 für erste und zweite Kinder von 154 Euro 
auf 164 Euro, für dritte Kinder auf 170 Euro sowie 
für vierte und weitere Kinder von 179 Euro auf 195 
Euro monatlich angehoben werden. Gleichzeitig 
steigt der Kinderfreibetrag von bisher 3.648 auf 
künftig 3.864 Euro.  
Hilfebedürftige Kinder von Eltern, die Arbeitslosen-
geld II oder Sozialhilfe beziehen, sollen jeweils zum 
Schuljahresbeginn eine zusätzliche Leistung für 
Schulbedarf in Höhe von 100 Euro bekommen. Sie 
soll bis zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10 ge-
währt werden und insbesondere dem Erwerb der per-
sönlichen Schulausstattung wie z. B. für Schulranzen 
oder Schreib- und Rechenmaterialien dienen. 
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäfti-
gungsverhältnisse: Die Förderung für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse bzw. Dienstleistungen 
soll auf einheitlich 20 % der Aufwendungen ausge-
weitet werden. Alle anderen Beschäftigungsverhält-
nisse und haushaltsnahen Dienstleistungen ein-
schließlich Pflege-und Betreuungsleistungen werden 
zusammengefasst. Im Einzelnen können danach fol-
gende steuerliche Ermäßigungen beansprucht wer-
den: 
 
• Bei haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen 

bzw Dienstleistungen (auch bei Pflege- und 
Betreuungsleistungen) höchstens 4.000 Euro im 
Jahr,  



• für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse bei 
geringfügigen Beschäftigungen höchstens 510 
Euro im Jahr. 

 
Anmerkung: Nach wie vor müssen für die Aufwen-
dungen zwingend Rechnungen vorliegen und die 
Zahlung durch einen Kontoauszug nachgewiesen 
werden. Barzahlungen werden nicht anerkannt. Es 
empfiehlt sich daher, entsprechende Rechnungen 
sowie die dazugehörigen Kontoauszüge aufzubewah-
ren!  
 
 
• Das geplante Jahressteuergesetz 2009  
 
Der Gesetzgeber legte den Entwurf eines Jahressteu-
ergesetzes 2009 (JStG) vor, mit dem eine Vielzahl 
von Änderungen in verschiedenen Bereichen des 
Steuerrechts vorgenommen werden sollen. Das 
Spektrum reicht von Gesundheitsförderung über die 
Bekämpfung von Steuerstraftaten oder extremisti-
schen Vereinen bis hin zur Eigenheimzulage und 
Maßnahmen zur Vereinfachung des Steuerrechts. 
Vorab sollen einige wichtige Punkte des Gesetzes im 
Überblick aufgezeigt werden. Änderungen während 
des Gesetzgebungsverfahrens sind wahrscheinlich. 
Der Bundesrat soll dem Gesetz am 19.12.2008 seine 
Zustimmung erteilen. 
 
• Steuerfreiheit für betriebliche Gesundheits-

förderung:  Um Arbeitgeber zu ermuntern, künf-
tig noch mehr betriebsinterne Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung der Mitarbeiter durchzu-
führen, sollen diese bis zu einem Betrag von 500 
Euro im Jahr von der Besteuerung befreit wer-
den. 

• Steuerbetrug soll besser bekämpft werden kön-
nen, extremistischen Organisationen sollen finan-
zielle Vorteile durch Steuerprivilegien genom-
men werden. Das Jahressteuergesetz sieht hierzu 
unter anderem vor, dass „Steuerstraftaten“ erst in 
zehn Jahren verjähren. Bisher verjährte eine 
Steuerstraftat bereits nach fünf Jahren. Vereine 
sollen nur dann als gemeinnützig gelten, wenn sie 
kein extremistisches Gedankengut fördern.  

• Neue Altersgrenze für Kinder bei der Eigen-
heimzulage: Mit dem „Gesetz zur Abschaffung 
der Eigenheimzulage“ hat der Gesetzgeber diese 
Zulage für Neufälle ab 1.1.2006 abgeschafft. Un-
berührt bleiben alle bis zum 31.12.2005 von der 
Förderung noch erfassten Sachverhalte. Für diese 
„Altfälle“ wird die Kinderzulage weiterhin für 
Kinder bis zum 27. Lebensjahr gewährt. Die Ab-
senkung der Altersgrenze für Kinder vom 27. auf 
das 25. Lebensjahr, wie sie das Steueränderungs-
gesetz 2007 vorsah, bleibt unberücksichtigt. 

 
Des Weiteren muss das deutsche Steuerrecht an 
Recht und Rechtsprechung der Europäischen Union 

angepasst werden. Unter anderem sollen folgende 
Punkte neu geregelt werden: 
 
• Keine Umsatzsteuer für Heilbehandlungen: 

Ambulante und stationäre Heilbehandlungen 
werden von der Zahlung der Umsatzsteuer be-
freit.  

• Schulgeld nicht nur bei deutschen Schulen ab-
setzbar: Bei Besuch deutscher anerkannter Pri-
vatschulen ist nach derzeitiger Gesetzeslage ein 
Steuerabzug von 30 % des Schulgeldes als Son-
derausgabe möglich. Künftig soll Schulgeld, das 
für Privatschulen gezahlt wird, die sich im euro-
päischen Wirtschaftsraum befinden, auch als 
Sonderausgabe von der Steuer absetzbar sein. 
Der Sonderausgabenabzug soll dann aber auf ei-
nen steuerlich wirksamen Höchstbetrag von 
3.000 Euro beschränkt werden.  
 

Eine überraschende Ergänzung erfährt der Regie-
rungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2009 durch 
eine Vorschrift im Umsatzsteuerrecht, die den 
50%igen Ausschluss des Vorsteuerabzugs bei Fahr-
zeugaufwendungen regelt.  
Von der Einschränkung des Vorsteuerabzugs betrof-
fen sind Fahrzeuge, die auch für unternehmensfrem-
de Zwecke verwendet werden, wie z. B. für die pri-
vate Nutzung durch den Unternehmer oder einen 
Personengesellschafter. Nicht betroffen durch die 
Neuregelung sind Fahrzeuge, die ausschließlich un-
ternehmerisch verwendet werden. Dazu gehören 
auch solche, die vom Unternehmer im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer gegen Entgelt 
überlassen werden. 
Sofern ein Fahrzeug sowohl für unternehmerische als 
auch nicht unternehmerische Zwecke verwendet 
wird, soll der Unternehmer künftig nur noch berech-
tigt sein, aus der Anschaffung oder Herstellung, der 
Einfuhr, dem innergemeinschaftlichen Erwerb, der 
Miete, dem Leasing und anderen laufenden Be-
triebskosten von Fahrzeugen den Vorsteuerabzug nur 
noch zu 50 % der infrage kommenden Aufwendun-
gen geltend machen können. Im Gegenzug entfällt 
die bisher notwendige Besteuerung der nicht unter-
nehmerischen Verwendung als unentgeltliche Wert-
abgabe.  
 
Eine Vorsteuerberichtigung ist dann vorzunehmen, 
wenn Fahrzeuge, bei denen Vorsteuern um 50 % re-
duziert worden sind, innerhalb des Berichtigungs-
zeitraums von fünf Jahren veräußert oder entnom-
men werden. Bei der Veräußerung oder Entnahme 
werden diese Fahrzeuge mit der vollen Umsatzsteuer 
belastet.  
Die Regelung soll für alle Fahrzeuge gelten, die nach 
dem 31.12.2008 angeschafft werden, frühestens je-
doch nach Genehmigung durch die EU. 
 
Anmerkung: Inwieweit diese – auch schon früher 
sehr umstrittene Regelung – tatsächlich mit dem 



JStG verabschiedet wird, kann zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Steuer-
pflichtige, die im Vertrauen auf die geplante Rege-
lung handeln wollen, sollten Folgendes beachten.  
Wird das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich ge-
nutzt, lohnt die Anschaffung vor dem 1.1.2009 bzw. 
vor Genehmigung der Regelung durch die EU.  
Wird das Fahrzeug zu weniger als 50 % (aber min-
destens zu 10 %) betrieblich genutzt, sollte man es 
nach Inkrafttreten der Regelung anschaffen. Der 
Vorteil liegt hier darin, dass 50 % der Vorsteuer in 
Abzug gebracht werden können, die höhere private 
Nutzung aber nicht der Besteuerung bei der Umsatz-
steuer unterworfen werden muss. 
 
 
• Gesetz zur Modernisierung und Entbüro-

kratisierung des Steuerverfahrens 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung und Entbüro-
kratisierung des Steuerverfahrens will die Bundesre-
gierung den Abbau bürokratischer Lasten sowie Ver-
fahrenserleichterungen bei der Steuererhebung errei-
chen. Inwieweit das Gesetz auch dem Versprechen 
seines Titels – insbesondere der „Entbürokratisie-
rung“ – gerecht wird, muss die Realität noch zeigen.  
Mit dem Vorhaben soll die Strategie, papierbasierte 
Verfahrensabläufe durch elektronische Kommunika-
tion zu ersetzen, fortgesetzt und vertieft werden. Das 
soll mit folgenden Maßnahmen erreicht werden:  
 
• standardmäßige elektronische Übermittlung von 

Steuererklärungen der Unternehmen 
• standardisierte und elektronische Übermittlung 

der Inhalte der Steuerbilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2010 beginnen 

• die Verpflichtung, anlässlich der Aufnahme der 
beruflichen und gewerblichen Tätigkeit Auskunft 
über steuerrelevante rechtliche und tatsächliche 
Verhältnisse zu geben, soll künftig auf elektroni-
schem Wege erfüllt werden 

• es soll die Möglichkeit geschaffen werden, be-
stimmte Belege wie z. B. eine Zuwendungsbestä-
tigung für Spenden auf elektronischem Wege zu 
übermitteln.  

 
Außerdem enthält der Gesetzentwurf weitere Vor-
schläge zur gezielten Vereinfachung und Entbüro-
kratisierung des Besteuerungsverfahrens, u. a.: 
 
• die Anhebung der Schwellenwerte für die monat-

lich abzugebenden Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen und Lohnsteuer-Anmeldungen.  
Für die Abgabe von monatlichen Umsatzsteuer-
voranmeldungen sollen die Grenzen von 6.136 
auf 7.500 Euro und für die Abgabe von viertel-
jährlichen Meldungen von 512 auf 1.000 Euro 
steigen. Die Schwellenwerte für monatliche 
Lohnsteueranmeldungen erhöhen sich den Pla-

nungen zufolge von 3.000 auf 4.000 Euro und für 
vierteljährliche Anmeldungen von 800 auf 
1.000 Euro. 

 
Das Gesetz soll im Wesentlichen zum 1.1.2009 in 
Kraft treten.  
 
 
• Einbeziehung  des selbst genutzten 

Wohneigentums in das Riester-
Rentensystem 

 
Das Gesetzes zur verbesserten Einbeziehung der 
selbst genutzten Wohnimmobilie in die geförderte 
Altersvorsorge (sog. Eigenheimrentengesetz) dient 
dem Ziel, die Attraktivität der steuerlich geförderten 
Altersvorsorge durch eine verbesserte Einbeziehung 
der selbst genutzten Wohnimmobilie in die Alters-
vorsorge zu erhöhen. Die Förderung der sog. „Ei-
genheimrente“ funktioniert wie folgt:  
 
• Die Regelungen der Riester-Förderung gelten 

künftig auch für den Erwerb oder den Bau selbst  
genutzter Wohnimmobilien. Mit den Riester-
Zulagen wird auch der Kauf, der Bau oder die 
Entschuldung einer Wohnung oder eines Hauses 
sowie der Erwerb von Anteilen an Wohngenos-
senschaften belohnt. Voraussetzung für die För-
derung ist, dass die Wohnung selbst genutzt wird. 

• In der Sparphase sind die Beiträge steuerlich be-
günstigt. Die Leistungen werden besteuert.  

• Zu Beginn der Auszahlungsphase können Sparer 
wählen. Begleichen sie die Steuerschuld auf ei-
nen Schlag, dann müssen sie nur 70 % des geför-
derten Kapitals mit ihrem individuellen Steuer-
satz begleichen. Förderberechtigte können sich 
aber dafür entscheiden, das geförderte Kapital 
über einen längeren Zeitraum (bis zu 23 Jahre) 
verteilt zu versteuern (nachgelagerte Besteue-
rung).  

• Die Tilgung von Immobilienkrediten wird steuer-
lich gleichrangig berücksichtigt wie Altersvor-
sorgebeiträge. Die staatlichen Zulagen für Til-
gungsbeiträge werden dementsprechend bei An-
schaffung oder Herstellung nach dem 31.12.2007 
zu 100 % für die Darlehenstilgung eingesetzt. 

• Darlehensverträge für die Anschaffung und den 
Bau von selbst genutzten Immobilien und Genos-
senschaftsanteilen gehören künftig zu den be-
günstigten Anlageprodukten. Bausparkassen und 
Wohnungsgenossenschaften können damit geför-
derte Altersvorsorgeprodukte anbieten.  

• Wohnungsbauprämien werden für Neuverträge 
ab 1.1.2009 nur noch gewährt, wenn das gesparte 
Kapital in Wohnimmobilien investiert wird. Bis-
her kann es nach einer Sperrfrist von 7 Jahren für 
andere Zwecke verwendet werden.  

• Bei Bausparverträgen bleibt es hinsichtlich der 
Arbeitnehmer-Sparzulage dabei, dass nach Ab-



lauf der 7-jährigen Sperrfrist frei über ein Bau-
sparguthaben verfügt werden kann. 

 
Anmerkung:  Bei Veräußerung oder Vermietung 
von geförderten Immobilien sind die Regeln sehr 
kompliziert. Hier sollten Sie unbedingt den Kontakt 
zu uns aufnehmen! 
 
 
• Investitionszulage soll befristet  
 fortgeführt werden 
  
Das Bundeskabinett hat am 16.7.2008 beschlossen, 
die Investitionszulage für betriebliche Investitionen 
in den neuen Ländern bis 2013 fortzuführen. Die Inves-
titionszulage unterstützt betriebliche Erstinvestiti-
onsvorhaben des verarbeitenden Gewerbes, be-

stimmter produktionsnaher Dienstleistungen und im 
Beherbergungsgewerbe. Die derzeit geltenden För-
dersätze von 12,5 % bzw. 25 % für kleine und mitt-
lere Unternehmen werden sich von 2010 bis 2013 
jährlich um 2,5 Prozentpunkte für Großunternehmen 
bzw. um 5 Prozentpunkte für kleine und mittlere Un-
ternehmen verringern. Demnach soll die Investiti-
onszulage langfristig planmäßig auslaufen. 
 
Anmerkung: Mehrjährige Investitionsvorhaben 
werden mit dem Zulagensatz gefördert, der im Jahr 
des Vorhabensbeginns gilt. Unternehmen, die bis 
Ende 2009 mit ihren Investitionsprojekten beginnen, 
können also noch von den bis dahin geltenden – hö-
heren – Fördersätzen profitieren. Mehrjährige Inves-
titionsvorhaben sollten demnach frühzeitig geplant 
und in die Wege geleitet werden. 

 


